
VB. 'ResoJntlonen - FDnfter Aussdm8 

L ZAHLuNG DES RtJIIEGBHAll'S 

Absatz 23 ist durch fo1genden Wortlaut zu ersetzen: 

"23. Hat ein Leistungsberechtigter seinen Wobnsitz in 
einem anderen Land als den Vereinigten Staaten, errechnet 
sich der Betrag der je Monat zu zahlenden regeImllßigen 
I.eistoug wie folgt 

Der Zlml!cbst nach Absatz 5 a) ermittelte und sodann nach 
Abschnitt H angepaßte Dollarbe1rag wird zum Gegenwert in 
OrtswIihrung umgem:hoet, wobei der Wechselkurs zur 
Anwendung kommt, der in dem Monat vor dem Quarta1 der 
Zahlung in Kraft war. Der sich daraus ergebende Betrag wird 
mit dem Betrag in OrIswIIhnmg verg1lchen, der zunächst nach 
Absatz 5 b) enoittelt und sodann nach Abschoitt H angepaßt 
wurde. Abgesehen von den in Absatz 2S vorgesehenen Fällen 
hat der Leistungsberechtigte bis zum nlichsten Quarta1 An
spruch auf den höheren der folgenden BetrIlge: des Betrages in 
Ortswährung oder des Gegenwerts des Do11arbetrags in 
OnswiIhnmg, bis zu folgenden HöchsIbeIr1lgen; a) 120 Prozent 
des Betrags in OrtswIihrung im Hinblick auf Leistungen bei 
Beendigung des DienatverhlUtnisses oder im Falle des Thdes 
in AusObung einer dienstlichen Tätigkeit vor dem 1. Juli 1995 
und andere sich daraus ableitende Leistungen; b) 110 Prozent 
des Betrages in OrIswlihrung im Hinblick auf Leistungen bei 
Beendi8lmg des DienatverhlUtnisses oder im Falle des Thdes 
in AlISÜbung einer dienstlichen Tätigkeit am oder nach dem 
1. Juli 1995 und andere sich daraus ableitende Leistungen." 

<W1Z25. FimmzIenmg der Beobaclttertruppe der VereInten 
NatioDen ftIr die 1hIppenentflechtong 

Die Generalvenammbmg, 

nach Behandlung des Berichts des Genera1sekretärs lIber 
die Finanzierung der Beobac!Jtertrup der Vereinten Nationen 
fIIr die 'Ihlppenentflec73 und des entspttrehenden Berichts 
des Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen", 

eingedenk der Resolution 350 (1974) des Sicherheitsrats 
vom 31. Mai 1974, mit der der Rat die BeobachtedlUppe der 
Veteinten Nationen fIIr die 'li:uppenentflechtung eingerichtet 
hat, sowie der danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen 
der Rat das Mandat der Truppe ver1llngert hat, zuletzt Resolu
tion 962 (1994) vom 29. Novembet 1994, 

unter Hinweis auf ihte Resolution 3211 B (XXIX) vom 
29. Novembet 1974 übet die Fmanziemng der Notstands
streitkriIfte der Veteinten Nationen und der Beobachterttuppe 
der Vereinten Nationen fIIr die 'fiuppenentflechtung sowie auf 
ihte danach verabschiedeten diesbezüglichen Resolutionen, 
zuletzt Resolution 481253 vorn 26. Mai 1994. 

erneut erkIiJrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachle.tbUppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenent
flecht1mg um Ausgaben der OrganisatIon handelt, die gemlIß 
Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von 
den Mitg1iedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihte frDheren Beschlüsse dahin gehend, 
daß zur Deckong der Ausgaben fIIr die Beobachterttuppe der 
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Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechtung ein anderes 
Vetfabren anzuwenden ist als zur Deckong der Ausgaben des 
otdentlichen Haushalts der Veteinten Nationen, 

unter BerIlt:ksichtlgung der '1ltIsache, daß die wirlBcbaft1ich 
weitet entwickelten Uinder zur LeistoDg verhl1tnism1Big 
grilßeret Beitrilge in der Lage sind und daß die wirlBcbaft1ich 
weniget entwickelten Uinder in relativ begtenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der Ge
nemlversmnmhmg vom 27 • Juni 1963 etgebenden besonderen 
Verantwottung der Staaten, die ständige Mitgliedet des 
Sichetheitsrats sind, fIIr die Fmanziemng solcher Eirslifu, 

eingedenk dessen, daß es unerläBlich ist, die Beobach
tetIt'I!ppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechtung 
mit den erforderlichen Finanzmitte1n auszustatten, damit sie 
ihten Aufgaben gemlIß den entsptechenden Resolutionen des 
Sichetheitsrats nachkonunen kann, 

besorgt darIlbet, daß die Überscbußsalden auf dem Ver
wabtkonto fIIr die Beobachterttuppe der Veteinten Nationen 
fIIr die Truppenentflechtung zur Deckung der Ausgaben der 
Truppe herangezogen wutden, um den Rinnabmenansfa11 in
folge der Nichtzablung oder verspäteten Zahlung von Beitrii.
gen durch die Mitgliedstaateu auszugleichen, 

1. gibt Ihmr tIej'en Besorgnis Ausdruck lIber den Stand 
der Beitriige fDr·die Beobachterttuppe der Vereinten Nationen 
fDr die Truppenentflechtung per 30. Novembet 1994, JI8IJ1CIlto. 
lich die ausstehenden Beiträge in Höhe von 65,9 Mil1ionen 
US-Dollar, und fotdert alle Mitgliedstaaten nachdrilcklich auf. 
aUes zu tun, um die Zahlung ihtet ausstehenden veran1agten 
BeitrlIge sicherzustellen; 

2. gibt ihtrIr Besorgnis Ausdruck lIber die nacbteiligen 
Auswitkungen, welche die Verschlechtetong der Finanzlage 
insofern auf die Kostenerstattung an die buppenStellenden 
Länder hat, als sie diesen eine zusätzliche Belastung auferlegt 
und die weitete Bereitstellung von Soldaten fIIr die Be
obachle.tbuppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenent
flecbtung gefiIhrdet; 

3. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- und 
Hausbaltsfragen an; 

4. enucht den Genera1sektetllr, aUes Brforderliche zu 
veranlassen, um sicberzuste1len, daß die Beobachterttuppe der 
Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechbmg so effizient 
und sparsam wie möglicb verwaltet wird; 

5. beschließt, fIIr den Einsatz der Beobachle.tbuppe 
wiibrend des Zeitraums vom 1. Juni bis einschließlich 
3D. Novembet 1994 auf dem Sonderkonto fIIr die Beobachtet
trappe der Vereinten Nationen fIIr die Truppeneutflechtung 
den gemlIß Ziffer 18 der Resolution 481253 genehmigten und 
antei1mllB!g aufgeteilten Betrag von 16.080.000 Do11ar btutto 
(15.594.000 Dollar netto) beteitzuste1len; 

6. beschließt 1lI4fJerdem, fIIr den Zeitraum vorn 1. De
zember 1994 bis 31. Mai 1995 auf dem Sonderkonto den 
Betrag von 16.065.500 Dollar btutto (15.566.000 Dollar netto) 
beteitzustellen, worin der von der Generalvenwnmlung in 
ihtem Beschluß 49/413 vom 8. Dezembet 1994 genebmigte 
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Betrag von 2.678.000 Dollar brutto (2.594.000 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

7. beschließt ferner, als Ad-hoc-Regelung, den in 
Ziffer 6 genannten Betrag auf die Mitgliedstaaten enlsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlllngsresolution 43/232 vom 
1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom 
27. August 1991,461198 A vom 20. Dezember 1991 und 
47/218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem 
Besebluß 48/472 A of23. Dezember 1993 geändert worden ist, 
wobei auf einen Thil dieses Betrages, nlImIich 2.6n .580 
Dollar brutto, den anteiJmllßig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfnIlenden Betrag. die Beitmgstabel1e fUr 
das Jahr 1994" angewandt wird, und auf den Restbetrag, das 
beißt 13.387.920 Dollar brutto fUr den Zeitraum vom 1. Januar 
his einschließlich 31. Mal 1995, die Beitragstabelle fUr das 
Jahr 199576; 

8. beschließt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(X) vom 15 .. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der 
Mitgliedstaaten im Steue.rausgleicbsfonds aus den ftlr den 
Zeitraum vom 1. Dezember 1994 bis einacbließlich 31. Mal 
1995 gebilligten veranschlagten Einnahmen aus der Personal
abgabe in Höhe von 492.000 Dollar auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist, wobei 82.000 Dollar 
davon anteilmiißig auf den am 31. Dezember 1994 endenden 
Zeitraum entfallen und der Restbetrag, das heißt 
410.000 Dollar, auf den Zeitraum vom 1. Januar bis ein
schließlich 31. Mai 1995; 

9. beschließt a14/Jerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an den veranschlagten sonstigen Einnahmen 
in Höhe von 7.500 Dollar, die fUr den Zeitraum vom 
1. Dezember 1994 bis einacbließlich 31. Mal 1995 gebilligt 
worden sind, auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 7 

. anzurechnen ist, wobei 1.250 Dollar anteiJmllßig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallen und der 
Reatbetrag, das beißt 6.250 Dollar, auf den Zeitraum vom 
1. Januar bis einschließlich 31. Mai 1995; 

10. beschließt ferner, daß der jeweilige Anteil der Mit
g1ioosJaatell an deIn Überscbußsaldo von 5.330.932 Dollar fUr 
den Zeitraum vom 1. Dezember 1991 bis einacbließlich 
30. November 1992 sowie an deIn Überscbußsaldo in Höhe 
von3.n5.797 Dollar fUr den Zeitraum vom 1. Dezember 1992 
bis einschließlich 30. November 1993 auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

11. ermiJchtIgt den GeneralsekretJfr, fUr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die 'D:uppe iIber den in seiner 
Resolution 962 (1994) genehmigten Secbamonatszeitraum 
fortbestehen zu lassen, ftlr die Beobacbtertruppe der Vereinten 
Nationen fUr die Thlppenentflechtung fUr einen am 1. Juni 
1995 beginnenden Zeitraum von nicht mehr als sechs Monnten 
Verpflichtungen bis zu einem H6chstbetrag von 2.6n .583 
Do11ar brutto (2.594.000 Dollar netto) pro Monat einzugehen, 
wobei der genannte Betrag nach deIn in dieser Resolution 
festge1egten Schema anteiImlißig auf die Mitgliedstaaten auf
zuteilen ist; 

" SIelte ResoIUIIonen 46/221 A und 48/223 A und Beschlull47/4S6. 
'" SIelte ResoJutfnn 49/19 B. 

12. ersucht den GeneralsekretIl, der Generalve.tsammlUDg 
ilberden Beratenden Ausschuß einen HausbaItsvoIImg 
fUr die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fUr die 
Truppenentflecbtung ftlr den Zeitraum vom 1. Dezember 1993 
bis 30. November 1994 vOlZlllegen; 

13. blttetwnfreiwilIigeBeltrilgeftlrdieBeobacbtertruppe 
der Vereinten Nationen fUr die Thlppenentflecbtung in Form 
von Bmzablungen sowie in Form von ftlr den Generalsekretllr 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend deIn von der Generalversammlung in ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 A vom 
21. Dezember 1989 und 45!2S8 vom 3. Mal 1991 festgelegten 
Verfahren ZU VeIWaiten sind; 

14.. beschließt, in die vorlllufige 1hgesordnUDg ihrer 
fIlnfzigsten Tagung unter deIn Punkt "Fmanzierung der 
Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Naben 
Osten" den Unterpunkt "Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen fUr die Truppenentflechtung" anfmnehmen 

95. Plentusitv.Ing 
23. Deumber 1994 

49/226. FiDanzterung der InU!rImstruppe der Vereinten 
Nationen In LIbanon 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdlung des Berichts des Genera1sekretiI über 
die Finanzierung der Interims1ruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon" und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses ftlr Verwaltungs- und Haushaltsfragen14, 

eingedenk der Resolution 425 (1978) des SicberheilSiats 
vom 19. März 1978, mit der der Rat die Interinud:ruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon eingerichtet hnt, sowie der 
danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen der Rat das 
Mandat der 'D:uppe verilingert hnt, zuletzt Resolution 938 
(1994) vom 28. Juli 1994, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 8-812 vom 21. April 
1978 iIber die F'mnnzierung der Truppe sowie auf ihre danach 
veraNchiedeten diesbeziJglichen Resolutionen, zuletzt Res0lu
tion 48/254 vom 26. Mai 1994, 

erneut erkliJrrmd, daß es sich bei den Kosten der 'D:uppe wn 
Ausgaben der Organisation bnndelt, die gemäß ArtikeI 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den MitgIiOO
sJaßteß zu tragen sind, 

In BekriiftiglJllg ihrer frII.heren Bescblilsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fUr die Truppe ein anderes 
Verfähren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BeriJckslchtlglJllg der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter enIwickelten Länder zur Leistung verbältnismllBig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftIich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen Einsl!lun beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 

" Al49/644. 




